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BAB A 73, Lichtenfels - Bamberg
Abschnitt: AS Breitengtißbach-Süd - AK Bamberg
Betr.-km 93,368 - Betr.-km 97,289
Gemeinde Kemmern, Anspruch auf nachträglichen Lärmschutz

Anlaqen:

1 Planmappe zum Neubau eines Einfamilienhauses v. 08.05.2011 (als Rückgabe)

sö^7 ÄA^Ää r^mao6hÄEvvrlr vgvrrra9 r rgg tvlllg9vrl9^,

vielen Dank für lhr Schreiben vom 10. Oktober 2013, in dem Sie uns bitten die

Lärmemissionen derA73 zu messen und nachträgliche Lärmschutzmaßnahmen zu

errichten

Hiezu möchten wir lhnen mitteilen, dass Bürgermeister Gerst zwischenzeitlich

ebenfalls Kontakt bezüglich des Autobahnlärms mit uns aufgenommen hat. Es

wurde vereinbart, dass sich die Gemeinde an die Planfeststellungsbehörde, die

Regierung von Oberfranken wendet, um den Rechtsanspruch auf nachträglichen
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Lärmschutz in diesem Autobahnabschnitt prüfen zu lassen. Wir können leider

Lärmschutz nur nachrüsten, wenn es dafür einen Rechtsanspruch gibt.

Wir möchten Sie bitten, diese Prüfung abzuwarten. Vom Ergebnis werden wir Sie

informieren.

Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass grundsätzlich für die Beurtei-

lurrg ues Lärmsehuizes keine Lärmntessungen vorgenommeR wercien. Für cien

Lärmschutz an Straßen gibt es eine gesetzliche Grundlage, die Verkehrslärm-

schutzverordnung.

ln dieser bundesweit geltenden Verordnung ist festgelegt, wie die Lärmbeeinträch-
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bzw bei der wesentlichen Anderung von Straßen einzuhalten sind.

Die Berechnung des Lärmes erfolgt nach den ,,Richtlinien für den Lärmschutz

an Straßen - RLS-90.. Nach der vorgenannten Richtlinie ist als Berechnungs-

grurrciiage die über das garize iahr er'miiieite ciurehsehniitiiehe Verkehrssiärke

anzusetzen. Darüber hinaus werden sämtliche lärmverstärkend wirkenden Ein-

flüsse wie z.B. Lkw-Anteile, durchschnittliche Fahrgeschwindigkeiten, Straßen-

oberfläche, die Steigung der Straße und ungünstige Windverhältnisse berück-

sichtigt.

Wir hoffen, dass diese Ausführungen für Sie ausreichend sind und stehen für

Rückfragen gerne zur Verfügung.

Die Gemeinde Kemmern erhält eine Kopie dieses Schreibens.


